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Bundesbeschluss Entwurf 

über die Förderung der internationalen Mobilität in der 
Bildung in den Jahren 2018-2020  
vom ... 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung1 
und auf Artikel 4 des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 19992 über die internationale 
Zusammenarbeit im Bereich der Bildung, der Berufsbildung, der Jugend und der 
Mobilitätsförderung, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. April 20173, 

beschliesst: 

Art. 1 

1 Für die Finanzierung der Förderung der internationalen Mobilität in der Bildung 
wird für die Jahre 2018–2020 ein Gesamtkredit von 114,5 Millionen Franken bewil-
ligt. 

2 Der Gesamtkredit wird in die folgenden Verpflichtungskredite aufgeteilt:    
   Mio. Fr. 

a. Internationale Mobilitäts- und Kooperationsaktivitäten 93,8 

b. Betrieb der nationalen Agentur «Movetia» 11,1 

c. Begleitmassnahmen 9,6 
    

Total 114,5 
     
3 Der Bundesrat kann Verschiebungen zwischen dem Verpflichtungskredit für den 
Betrieb der nationalen Agentur und dem Verpflichtungskredit für Begleitmassnah-
men vornehmen. 

  

  
1  SR 101 
2  SR 414.51 
3 BBl 2017 3885 
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Art. 2 

1 Die Kreditperiode beginnt am 1. Januar 2018. Die zu diesem Zeitpunkt verbleiben-
den Verpflichtungssaldi aus dem laufenden Gesamtkredit über die Finanzierung der 
Schweizer Beteiligung am Programm der Europäischen Union für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport 2014–2020 werden gestrichen. 

2 Die einzelnen Verpflichtungen können bis zum 31. Dezember 2020 eingegangen 
werden. 

Art. 3 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 


		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2017-06-12T11:03:39+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.




